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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.10.2003 

Geschäftszahl 

99/14/0224 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 92/15/0212 E 30. Juni 1994 VwSlg 6902 F/1994 RS 2 (hier nur erster bis dritter Satz) 

Stammrechtssatz 

Bei der Lebensgemeinschaft handelt es sich um einen eheähnlichen Zustand, der dem typischen 
Erscheinungsbild des ehelichen Zusammenlebens entspricht. Dazu gehört im allgemeinen eine 
Geschlechtsgemeinschaft, Wohnungsgemeinschaft und Wirtschaftgemeinschaft. Es kann aber auch wie in einer 
Ehe, bei der die Ehegatten nach § 91 ABGB ihre eheliche Lebensgemeinschaft unter Rücksichtnahme 
aufeinander einvernehmlich gestalten sollen, das eine oder andere Merkmal fehlen. Eine bloße 
Geschlechtsgemeinschaft, die nicht über das hinausgeht, was üblicherweise als intimes Verhältnis bezeichnet 
wird, führt noch nicht zum Vorliegen einer Lebensgemeinschaft. Es kommt immer auf die Umstände des 
Einzelfalles an. Eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft ist dann anzunehmen, wenn nach dem äußeren 
Erscheinungsbild ein Zusammenleben erfolgt, wie es bei Ehegatten unter den gleichen Bedingungen zu erwarten 
wäre. Es muß dabei nicht immer zugleich Geschlechtsgemeinschaft, Wohnungsgemeinschaft und 
Wirtschaftsgemeinschaft als Merkmal der Lebensgemeinschaft gegeben sein, weil jedes dieser Elemente weniger 
ausgeprägt sein oder auch ganz fehlen kann (Hinweis B OGH 27.5.1988, 3 Ob 61/88). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

99/14/0225 


